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Kosten- und Entschädigungsreglement SAC Sektion Uzwil 

Einleitung 

Das vorliegende Kosten- und Entschädigungsreglement gilt für die Sektion und die Senioren der SAC Sektion 

Uzwil. Die Jugend (FaBe, KiBe und JO) hat gemeinsam ein eigenes Reglement. 

 

Im Reglement werden die Kostenbeteiligungen oder Entschädigungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der 

Tourenleiterinnen und Tourenleiter sowie der Bergführerinnen und Bergführer geregelt. 

 

Der SAC Uzwil übernimmt einen Teil der Kosten für die Aus- und Fortbildung der Tourenleiter und 

Tourenleiterinnen. Die Tourenleitung erfolgt ehrenamtlich. 

1 Kosten für die Teilnehmenden 

Auf Sektions- und Seniorentouren haben alle für ihre persönlichen Auslagen selbst aufzukommen. Weiter kommen 

die Teilnehmenden teilweise für Bergführerhonorare und -spesen auf.  

1.1 Fahrtentschädigung   

Reisespesen auf Sektionstouren gehen zu Lasten aller Teilnehmenden. Die Fahrt an den Ausgangspunkt der 

Tour und die anschliessende Heimfahrt sollen, wenn möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen.  

Stellt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer bei Sektionstouren das Privatfahrzeug zur Verfügung, so hat er 

oder sie Anrecht auf die sektionsübliche Fahrtentschädigung:  

 

Ansatz bei Privatfahrzeugen 

max. CHF -.80 /km  

 

Die Gesamtkosten bei der Verwendung von Privatfahrzeugen werden anteilsmässig auf alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer inkl. den Tourenleiter, die Tourenleiterin aufgeteilt 

Wird ein Bus gemietet, so werden die Kosten für die Miete des Busses und die Treibstoffkosten auf alle an der 

Tour anwesenden Personen aufgeteilt und abgerechnet.  

1.2 Anzahlung und Kosten infolge von Absagen 

Für kostenintensive Touren (z.B. Tourenwochen) kann der Tourenleiter oder die Tourenleiterin eine Anzahlung 

der Teilnehmer und Teilnehmerinnen verlangen. 

Bei Absagen können die entstandenen Kosten den betroffenen Teilnehmenden weiterverrechnet werden. 

2 Entschädigung für Tourenleiter und Tourenleiterinnen  

Grundsätzlich setzt sich die Entschädigung wir folgt zusammen:  

• Tourenleiterentschädigung 

• Rekognoszierungsspesen 

2.1 Tourenleiterentschädigung durch die SAC Sektion Uzwil  

Die SAC Sektion Uzwil zahlt der Tourenleiterin oder dem Tourenleiter für jede im aktuellen Jahresprogramm 

aufgeführte Tour untenstehende Entschädigung. Die Tourenleiterentschädigung wird immer ausbezahlt, egal ob 

die Tour stattgefunden hat oder abgesagt werden musste. 

 

Sektionsbeitrag pro geplanten Tag 

 CHF 20.00 
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2.2 Reisespesen für das Rekognoszieren   

Die Reisespesen für das Rekognoszieren werden der Tourenleiterin oder dem Tourenleiter dann entrichtet, wenn 

die entsprechende Tour innerhalb von 2 Jahren durchgeführt wird. Dabei werden die Fahrtkosten des öffentlichen 

Verkehrs bis zum definierten Maximalbetrag vergütet. Die Tourenleiterin oder der Tourenleiter muss diese über 

den Winter-, bzw. Sommertourenchef/ -chefin, oder den Seniorenobmann, bzw. die Seniorenobfrau abrechnen. 

Folgende Rekognoszierungsspesen werden aus der Sektionskasse ausbezahlt:  

 

Reisespesen Basis: SBB-Halbtax-Abo  

für Zug, Postauto, Bergbahnen, Alpentaxi 

Maximalbetrag CHF 150.00 

 

Alle übrigen Rekognoszierungskosten (z.B. Auslagen für Organisation, Übernachtung, Verpflegung) werden von 

der Sektion nicht übernommen.  

2.3 Bergführerhonorare/-spesen  

Die Entschädigung für einen Bergführer oder eine Bergführerin setzt sich wie folgt zusammen:  

• Honorar  

• Spesen gemäss Abrechnung des Bergführers oder der Bergführerin (Reisespesen, Übernachtung, 

Verpflegung)  

Bergführerhonorare werden von der Sektion dann subventioniert, wenn die Tour im Jahresprogramm und/oder in 

den Sektionsnachrichten, bzw. auf der Homepage aufgeführt und als „Bergführertour“ bezeichnet ist. 

(Bergführerinnen und Bergführer werden durch die Ressortchefs der Sektion auf Antrag bewilligt.) 

 

 Sektionsbeitrag Teilnehmende 

Honorar 50 % 50 % 

Spesen Kein Sektionsbeitrag 100 % 

3 Aus- und Fortbildung der Tourenleiterinnen und Tourenleiter 

Die Kosten für die Ausbildung von aktiven Sektionsmitgliedern und die Fortbildung der aktiven Tourenleiterinnen 

und Tourenleiter übernimmt zu einem grossen Teil die Sektion Uzwil. 

 

• Sektionsmitglieder sind aktiv, wenn sie regelmässig auf Sektionstouren teilnehmen und sich für eine 

Tourenleiterausbildung entscheiden. 

• Tourenleiterinnen und Tourenleiter sind aktiv, wenn diese in den vergangenen drei Jahren mindestens 

eine Tour für die SAC Sektion Uzwil geleitet haben und in der Tourenleiter-Datenbank des CC, respektive 

in der J+S-Tourenleiter-Datenbank aufgeführt sind. 

 

Die Teilnahme an den von der Sektion zu finanzierenden Kursen bedarf der Bewilligung (Anmeldung) durch den 

Winter-, Sommertourenchef/-chefin oder den J+S-Coach der SAC Sektion Uzwil. 

3.1 Externe Kurse 

Folgende Kosten können der Sektion, respektive der JO-Kasse in Rechnung gestellt werden: 

 

Kurs Beitrag Sektion Beitrag JO-Kasse 

Ausbildungskurse 

extern 

Kurs- und Reisekosten 

Max. CHF 500.00 pro Kurs/Person. 

 

Fortbildungskurse 

extern  

Kurs- und Reisekosten 

Max. CHF 400.00  pro Kurs7 Person 

 

J+S-Kurse 50 % der Kurskosten 50 % der Kurskosten 

Maximalbetrag Max. CHF 1000.00 pro Jahr/Person für 

Aus- und Fortbildungskurse 
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Die Abrechnung des Kurses ist dem Wintertouren- oder Sommertourenchef/-chefin oder bei J+S-Kursen dem J+S-

Coach zuzustellen. Die Auszahlung erfolgt durch die Sektions-, respektive die JO-Kasse nach Eingang der 

visierten Kursabrechnung. 

3.2 interne Kurse 

Unter internen Ausbildungskursen für Sektionsmitglieder werden folgende Kurse verstanden: 

• Tourenfahrerausbildung, Skitourenausbildung 

• Knotenkurs, Kletterkurs, Eiskurs 

• weitere Kurse, die im Sektionsprogramm und/oder auf der Homepage ausgeschrieben sind. 

 

Kurs Beitrag Sektion 

Ausbildungskurse 

intern 

 

100 % der Kurskosten für Tourenleiter und Tourenleiterinnen der Sektion Uzwil 

(Reise, Unterkunft, Verpflegung) 

100% Honorar und Spesen des Bergführers oder der Bergführerin 

 Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen die Kosten für Reise und 

Übernachtung selbst. 

4 Anpassung des vorliegenden Reglements 

Über notwendige Anpassungen an den Kosten- und Entschädigungsbeträgen befindet der Sektionsvorstand. Alle 

übrigen Anpassungen werden der Hauptversammlung der Sektion vorgelegt. 

5 Inkraftsetzung und Gültigkeit dieses Spesenreglements 

Dieses Kosten- und Entschädigungsreglement ist an der Hauptversammlung der SAC Sektion Uzwil vom 

xx.xx.xxxx angenommen worden und ersetzt das Reglement vom 19.11.2010. 

 

 

Uzwil, xx.xx.xxxx  Der Präsident: 

 

 Der Aktuar:  

 

 

Das Kosten - und Entschädigungsreglement ist auf der Homepage des SAC Uzwil publiziert. 
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